
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 8 17 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land HNordrhein-Westfalen 

(VWVfG NRW) bleibt unberührt. 



Stadt Hückelhoven 

Öffentliche Bekanntmachung 

EINLADUNG 

zur 3. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Hückelhoven 
im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven. 

Datum: Mittwoch, den 17.09.2025 Uhrzeit: 18:00 Uhr 

Tagesordnung: 

|. Öffentlicher Teil 

1 Verpflichtung der bisher nicht verpflichteten Beisitzer und Stellvertreter 
des Wahlausschusses der Stadt Hückelhoven 

Vorlage: 1259/2025 

Feststellung des Wahlergebnisses der Kommunalwahlen vom 14. 
September 2025; 
hier: Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt 
Hückelhoven 

Vorlage: 1260/2025 

Feststellung des Wahlergebnisses der Kommunalwahlen vom 14. 
September 2025; 
hier: Wahl des Stadtrates der Stadt Hückelhoven 

Vorlage: 1261/2025 

Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahl der direkt in den 
Integrationsrat zu wählenden Mitglieder (Integrationsratswahl) vom 14. 

September 2025 

Vorlage: 1262/2025 

Verschiedenes 
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Ich weise darauf hin, dass der Wahlausschuss ohne 
Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist. 

Die Sitzung, zu der jeder Zutritt hat, ist öffentlich. 

Vorstehende Einladung wird hiermit gem. 8& 6 Absatz 2 der Kommunalwahlordnung 

NRW öffentlich bekannt gemacht. 

Hückelhoven, den 27. August 2025 

Jagl M ba7 
Thorsten de Haas 

Erster Beigeordneter 

Wahlleiter 
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